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Kurzprofil BBH

Becker Büttner Held gibt es seit 1991. Bei uns arbeiten 
Rechtsanwält*innen, Wirtschaftsprüfer*innen und 
Steuerberater*innen – sowie weitere Expert*innen in der 
BBH-Gruppe. Wir betreuen über 4.000 Mandanten und sind 
die führende Kanzlei für die Energie- und 
Infrastrukturwirtschaft.

BBH ist bekannt als „die“ Stadtwerke-Kanzlei. Wir sind aber 
auch viel mehr. In Deutschland und auch in Europa. Die 
dezentralen Versorger, die Industrie, Verkehrsunternehmen, 
Investoren sowie die Politik, z.B. die Europäische Kommission, 
die Bundesregierung, die Bundesländer und die öffentlichen 
Körperschaften, schätzen BBH.

 rund 250 Berufsträger*innen

 Büros in Berlin, München, Köln, Hamburg,
Stuttgart, Erfurt und Brüssel
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Dr. Heiner Faßbender

Herr Dr. Faßbender berät im Energierecht mit dem 
Schwerpunkt auf dezentrale Energieversorgung mit Strom 
und Wärme. Er befasst sich mit Rechtsfragen der Kraft-
Wärme-Kopplung, der Erneuerbaren Energien und des 
Contractings. 

 Geboren 1984 in Köln

 2005 - 2010 Studium der Rechtswissenschaft, Universität zu Köln

 2010 - 2013 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Energierecht in Köln / Promotion im Insolvenz- und Energierecht 

 2013 - 2015 Referendariat in Berlin und Kapstadt

 2015 Postgraduiertenstudiengang Wirtschaftsrecht (LL.M.)

 2015 - 2019 Rechtsanwalt bei BBH in Berlin und Köln

 2019 - 2020 Referent bei der Bundesnetzagentur, Bonn

 Seit 2020 Rechtsanwalt bei BBH Köln

Rechtsanwalt · LL.M. · Partner Counsel

50678 Köln · KAP am Südkai, Agrippinawerft 26-30 · Tel +49 (0)221 650 25-103 · heiner.fassbender@bbh-online.de 
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Agenda

1. KWKG 2021 – Was bisher geschah

2. Was sonst noch wichtig ist

3. Koalitionsvertrag 2021 – Was kommt
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Politische Hintergründe zu letzten 
Novellen und Zukunft des KWKG

Flexibilisierung
(Strommarkt, 
Netzstabilität)

Brückentechnologie
(Lock-in-Effekte 

vermeiden)

Evaluierungen: 
Anreize setzen / 

Fehlanreize 
vermeiden

Aktuelle und 
künftige

Änderungen des 
KWKG

EU-Beihilferecht
(u.a. Wettbewerb 

durch Ausschreibung)

Dekarbonisierung 
der Wärmeversorgung 
(Wärme aus erneuerbaren 
Energien, Transformation 

der Wärmenetze)

Wasserstoff-
ready?
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Gesetzesnovellen seit KWKG 2016

KWKG 2016

2016 Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende

2017 Mieterstromgesetz

2016 Gesetz zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien 
und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien („EEG 2017“)

KWKG 2017
2016 Gesetz zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus 
Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung („KWKG 2017“)

2018 Energiesammelgesetz („EnSaG“)

2019 Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus („NABEG 2.0“)

2019 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Energiedienstleistungen und 
andere Energieeffizienzmaßnahmen („EDL-G“)

KWKG 2020 2020 Kohleausstiegsgesetz

2020 Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und 
weiterer energierechtlicher Vorschriften („EEG 2021“)

2015 Gesetz zur Neuregelung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes („KWKG 2016“)

„KWKG 2021“

2021 Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung reiner 
Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht („EnWG 2021“ oder „Sommernovelle“)
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Der (bisherige) Einfluss der EU-Kommission

Quelle: Energie & 
Management 
18/16

Quelle: ©BMWi/Susanne Eriksson

2016

2018

Quelle: Instagram

2022 ? 



909.12.2021  · 06134-21 / 6904218. © BECKER BÜTTNER HELD 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater · PartGmbB

Gesetzesnovellen KWKG 2020/2021 –
beihilferechtliche Genehmigung

 Umfangreiche Änderungen in KWKG 2020-Novelle 
bereits zum 14.08.2020 (mit Kohleausstiegsgesetz)

 Anpassungen des KWKG 2020 
zum 01.01.2021 (mit EEG 2021-Novelle)

 Erneute Anpassungen des KWKG 2021
im Sommer 2021 
(mit EnWG-Novelle)
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Beihilferechtliche Genehmigung

2029202820272026202520242023202220212020

KWKG 2017
(„Urfassung“)

KWKG 2017
(in der Fassung des EnSaG)

„KWKG 2021“
(in der Fassung der EnWG-Novelle 2021)

?

?

KWKG 2020
(in der Fassung des Kohleausstiegsgesetzes)

?

* Entscheidung über Erteilung der beihilferechtlichen Genehmigung von EU-
Kommission am 03.06.2021 bekannt gegeben

*
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Überblick – Wesentliche Änderungen 
im KWKG 2020 mit Kohleausstiegsgesetz (1)

 Verlängerung KWKG bis Ende 2029 unter beihilferechtlichem Vorbehalt
(Evaluierungsvorbehalt für KWK-Anlagen bis 50 MWel)

 Erhöhung des festen KWK-Zuschlags für KWK-Anlagen > 50 MW 
ab 2023 (gleichzeitig mit Wegfall der vermiedenen Netzentgelte)

 Neues Förderbonussystem zur Ergänzung der „KWK-Grundförderung“

▪ iKWK-Bonus

▪ PtH-Bonus

▪ angepasster Kohleersatzbonus

▪ Südbonus

 Anpassung der Regelung für Zeiten negativer Strompreise
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Überblick – Wesentliche Änderungen 
im KWKG 2020 mit Kohleausstiegsgesetz (2)

 Angepasste Förderung für KWK-Anlagen bis 50 kW 

 Begrenzung der jährlich förderfähigen 
Vollbenutzungsstunden

▪ ab 2021: 5.000 Vbh/a 

▪ ab 2023: 4.000 Vbh/a

▪ ab 2025: 3.500 Vbh/a

 in das Netz eingespeiste Eigenversorgungsmengen 
nicht zuschlagsberechtigt

Geltung bereits bei 
(Wieder-)Aufnahme 
des Dauerbetriebs 
ab 01.01.2020
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Überblick – Wesentliche Änderungen 
im KWKG 2020 mit Kohleausstiegsgesetz (3)

 Angepasste Förderung von Wärmenetzen

▪ Mindestwärmeanteile 

− entweder mind. 75 % aus KWK

− oder bei Kombination aus KWK, Erneuerbare und/oder industrieller 
Abwärme 

• Inbetriebnahme bis 2022: mind. 50 %  (mind. 10 % KWK-Wärme)

• Inbetriebnahme ab 2023: mind. 75 % (mind. 10 % KWK-Wärme) 

▪ Förderhöhe (unabhängig von mittlerem Nenndurchmesser)

− bei Überschreiten des Mindestwärmeanteils von 75 %:
40 Prozent der ansatzfähigen Investitionskosten 

− bei Überschreiten des Mindestwärmeanteils von 50 % (nur bei Kombi bis 2022):
30 Prozent der ansatzfähigen Investitionskosten 
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Überblick – Wesentliche Änderungen 
im KWKG 2021 mit EEG 2021-Novelle (1)

 Verlängerung KWKG bis Ende 2026 ohne Vorbehalt
(beihilferechtlicher Vorbehalt nur für Verlängerung 2027 bis Ende 2029)

 Ausschreibung für KWK-Anlagen bereits ab > 500 kWel

 TEHG-Bonus entfällt, gleichzeitig Erhöhung des festen KWK-

Zuschlags für neue/modernisierte KWK-Anlagen > 50 MWel

 Ausweitung der Regelungen zur Fernsteuerbarkeit nach § 9 EEG

▪ für Neuanlagen (ab 01.01.2021) grds. bereits ab > 25 kW

▪ sobald Marktverfügbarkeitserklärung des BSI vorliegt oder KWK-Anlage mit 
intelligentem Messsystem ausgestattet wird, grds. bereits ab > 7 kW und 
über Smart-Meter-Gateway
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Überblick – Wesentliche Änderungen 
im KWKG 2021 mit EEG 2021-Novelle (2)

 Umfangreiche Anpassungen des Förderbonussystems 

▪ Senkung Kohleersatzbonus bei Stilllegung alter Kohle-KWK-Anlagen

▪ iKWK-Bonus erst ab > 10 MWel

▪ PtH-Bonus faktisch ausgesetzt 
(frühestens ab 2025 und Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung)

▪ Südbonus entfällt
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Überblick – Wesentliche Änderungen 
im KWKG 2021 mit EnWG-Novelle

 Verhältnis des KWKG zu EEG angepasst

▪ Zeitversetzte Förderung nach KWKG und EEG ausgeschlossen
(Abgrenzung zwischen KWK- und EE-Anlagen erfolgt nicht mehr 
strommengenbezogen, sondern anlagenbezogen) 

▪ Streichung der Gleichrangigkeit von EEG- und KWK-Strom 
bei Anschluss- und Abnahmepflicht (Redispatch 2.0)

 Übergangsregelung für Ausschreibungspflicht von 
KWK-Anlagen > 500 kW

 Beschränkung der erhöhten Fördersätze für KWK-Anlagen bis 50 kW 
auf neue KWK-Anlagen bis 50 kW

 Einzelne Anpassungen bei der Förderung von Wärmenetzen
(u. a. Coronapandemie-bedingte Verlängerung der Nachweisfrist für Mindestwärmeanteile)
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Angepasste Förderung für
KWK-Anlagen bis 50 kW nach KWKG 2021

 Förderdauer künftig einheitlich für neue, modernisierte oder 
nachgerüstete KWK-Anlagen

▪ 30.000 Vbh (statt bislang 60.000 Vbh für neue KWK-Anlagen)

▪ Begrenzung der jährlichen Vbh (ab 2021 auf 5.000 Vbh/a etc.)

 KWK-Zuschlag für neue Anlagen erhöht

▪ 16 ct/kWh für eingespeisten KWK-Strom (bislang 8 ct/kWh)

▪ 8 ct/kWh für nicht eingespeisten KWK-Strom (bislang 4 ct/kWh)

 gilt bereits für alle neuen KWK-Anlagen mit Aufnahme des 
Dauerbetriebs ab 1.1.2020 

▪ ggf. Anpassung der Abschläge durch Netzbetreiber 

Rückwirkende 
Beschränkung auf 

neue KWK-
Anlagen ≤ 50 kW 
zum 14.08.2020 
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Kein Zuschlag bei negativen 
Strompreisen nach KWKG 2021

 Regelung: Kein Anspruch auf KWK-Zuschlag in Stunden, in denen Wert 
der Stundenkontrakte für die Preiszone Deutschland am Spotmarkt der 
Strombörse Null oder negativ 

▪ Keine Anwendung der Regelung für KWK-Anlagen bis 50 kW

− Gilt rückwirkend ab 01.01.2020 auch bei (Wieder-)Aufnahme 
Dauerbetrieb bis 13.08.2020

− Keine Abrechnungskorrektur für Strommengen bis 31.12.2019

 Mitteilungspflicht: Strommenge, die in Zeiten negativer Strompreise 
erzeugt wurde, muss dem NB gemeldet werden

 ohne Meldung: pauschale Kürzung (5 % pro Tag/Kalendermonat mit neg. Strompreis)

 Rechtsfolge: Anrechnung von zu negativen Strompreisstunden 
erzeugter Strommenge auf Förderdauer (Vbh)

▪ Bei (Wieder-)Aufnahme des Dauerbetriebs ab 14.08.2020: Anrechnung

▪ Bei (Wieder-)Aufnahme Dauerbetrieb bis 13.08.2020: weiterhin keine Anrechnung 
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Anlagengröße/
Anlagentyp

≤ 500 kW

> 500 kW ≤ 50 MW

> 50 MW
> 500 kW
≤ 1 MW

> 1 MW 
≤ 10 MW

> 10 MW
≤ 50 MW

neue KWK-
Anlage

feste 
Zuschläge

Aus-
schreibung

Ausschreibung

feste 
Zuschläge

m
o

d
e

rn
is

ie
rt

e
 

K
W

K
-A

n
la

g
e > 10 % keine

keine keine
> 25 %

feste 
Zuschläge

> 50 %
Aus-

schreibung
Ausschreibung

nachgerüstete 
KWK-Anlage

feste Zuschläge

iKWK-Systeme keine
Aus-

schreibung
keine

Förderung von KWK-Anlagen nach KWKG 2021
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Ausweitung der Übergangsregelung 
für Ausschreibung ab > 500 kW

 grds. Ausschreibung ab > 500 kW,
wenn KWK-Anlage ab 01.06.2021 (wieder) in Dauerbetrieb genommen wird 

 Übergangsregelung bei Vertrauensschutztatbestand

 Ziel: Abbruch von Investitionsmaßnahmen verhindern

▪ Umsetzung in § 35 Abs. 21 KWKG mit EnWG-Novelle erfolgt (veröffentlicht im 
BGBl am 26.07.2021)

feste KWK-
Zuschläge

(Wieder-) 
Aufnahme des 
Dauerbetriebs 
bis 31.05.2021

Anlage 
> 500 kW ≤ 1 MW

Verbindliche Bestellung 
bis 31.12.2020 und (Wieder-) 

Aufnahme des Dauerbetriebs 
bis 31.12.2022

Anlage 
> 500 kW ≤ 1 MW
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Agenda

1. KWKG 2021 – Was bisher geschah

2. Was sonst noch wichtig ist

3. Koalitionsvertrag 2021 – Was kommt
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Clearingstelle EEG|KWKG zu kaufmännisch-
bilanzieller Einspeisung von KWK-Strom

Empfehlungsverfahren (2019/8) 
zur „kaufmännisch-bilanziellen 
Weitergabe im KWKG“ 

 Anspruch auf KWK-Zuschlag bei kaufmännisch-bilanzieller Einspeisung?

▪ KWK-Zuschlag nach KWKG grds. nur für „eingespeisten“ Strom

▪ KWK-Anlagen / iKWK-Systeme in der Ausschreibung müssen 
gesamten Strom „einspeisen“

 Empfehlung vom 25.01.2021: kaufmännisch-bilanzielle Einspeisung im 
KWKG zulässig

▪ Umwandlungs- und Transportverluste sowie Messkonzept müssen 
im Einzelfall zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber 
abgestimmt werden
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Hinweis der BNetzA zur kaufmännisch-
bilanziellen Einspeisung vom 31.03.2021

 kaufmännisch-bilanzielle Einspeisung 
ist eine generelle 
energiewirtschaftliche 
Bilanzierungsoption

 Anwendung ist unabhängig von der Art 
der Erzeugungsanlage, dem Anspruch 
auf Förderzahlung oder einer 
kaufmännischen Abnahme nach dem 
EEG oder KWKG möglich

 Voraussetzung der „Einspeisung“ von 
KWK-Strom für einen 
Zahlungsanspruch nach KWKG kann 
auch durch eine kaufmännisch-
bilanzielle Einspeisung erfüllt werden
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Hinweisverfahren der Clearingstelle EEG|KWKG 
zur „Rücklaufeinspeisung“ bei iKWK-Systemen

 Häufig große Differenz 
zwischen Temperatur von 
Bestandswärmenetzen und 
Wärme aus iKomponente

 3 vollkommen 
eigenständige 
Komponenten gefordert?

 Notwendige 
Übergangslösung für 
Förderung von 
Transformationsprozessen?
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EEG-Umlage 2022

Quelle: BMWi

Quelle: Netztransparenz Quelle: energate-messenger

Quelle: BMWi
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Die „claw back“-Regelung für 
Eigenversorgung mit KWK-Neuanlagen

„KWK-Neuanlagen“
= Inbetriebnahme ab 01.08.2014

40 % EEG-Umlage 

5. elektrische Leistung 
≤ 1 MW oder > 10 MW

6. Anlagenbetreiber 
= Unternehmen 
aus Branche nach 
Anlage 4 Liste 1

5. elektrische Leistung 
> 1 MW und ≤ 10 MW

3.501 - 7.000 Vbh zur Eigenversorgung 

160 % EEG-Umlage

40 % EEG-Umlage 

bis 3.500 Vbh zur Eigenversorgung

40 % EEG-Umlage

7.001 - 8.760 Vbh zur Eigenversorgung 

100 % EEG-Umlage

2. gasförmige Brennstoffe  (bei erstmaliger Nutzung der Anlage zur Eigenversorgung ab 
01.01.2018, flüssige Brennstoffe bis 2023 zulässig)

3. hocheffizient

4. Monats-/Jahresnutzungsgrad von ≥ 70 %

1. Eigenversorgung, § 3 Nr. 19 EEG 2021

gilt 
rückwirkend 

für Strom-
mengen 

ab 01.01.2018 
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Messen und Schätzen – Verlängerung 
Übergangsfrist für Zulässigkeit der Schätzung

 Ziel

▪ Abgrenzung unterschiedlich mit Umlagen belasteter Strommengen

 Herausforderungen

▪ Bestimmung von Eigen- und Drittverbrauch
(u. a. Eigenschaft als Letztverbraucher, Einordnung von Bagatellverbräuchen)

▪ Drittverbrauch: mess- und eichrechtskonforme Abgrenzung
▪ ausnahmsweise Schätzung mit umfangreichen Vorgaben 

(u. a. individuelle, aufwändige Plausibilisierung, Fristen) 

− zulässig nur bei technischer Unmöglichkeit oder unvertretbarer 
Aufwand

− Schätzung übergangsweise zulässig bis 31.12.2020 31.12.2021
 Risiko

▪ 100 % EEG-Umlage für Eigenstromnutzung, eventuell 
Zahlungsansprüche für Vergangenheit
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Die Wärmewende ist angestoßen

 Mehrzahl relevanter Normen des 
Wärmegeschäfts werden bzw. 
wurden bereits geändert

 Aktuelle Trends/Themen:

▪ CO2-Bepreisung und deren Weitergabe

▪ Integration von erneuerbaren Energien 
und Abwärme zur Wärmeerzeugung

▪ Umgestaltung der Förderlandschaft 
(BEW/BEG)

▪ Effizienzsteigerung

▪ Digitalisierung

Wärme

EnWG
KWKG / 

EEG 

BEG / BEW

Strom-/ 
EnergieStG

AVBFern-
wärmeV/

FFVAV

Wärme-
lieferV

Heiz-
kostenV

GEG 2020

MsbG

Mess- und 
EichG

BEHG

Bereits novelliert Wird novelliert Bisher unangetastet
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Agenda

1. KWKG 2021 – Was bisher geschah

2. Was sonst noch wichtig ist

3. Koalitionsvertrag 2021 – Was kommt
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Koalitionsvertrag 2021 
„Mehr Fortschritt wagen“

Quelle: tagesschau.de
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Koalitionsvertrag 2021 –
Wichtige Aussagen für die KWK (1)

Kohleausstieg

Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein 
beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung 
nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030. […] 
Das verlangt den von uns angestrebten massiven 

Ausbau der Erneuerbaren Energien und die 
Errichtung moderner Gaskraftwerke, um den im 
Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und 

Energiebedarf zu wettbewerbsfähigen Preisen zum 
decken. […] 

Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare 
Energien notwendigen Gaskraftwerke müssen so 

gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase (H2-
ready) umgestellt werden können. Erdgas ist für eine 

Übergangszeit unverzichtbar. 



3209.12.2021  · 06134-21 / 6904218. © BECKER BÜTTNER HELD 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater · PartGmbB

Koalitionsvertrag 2021 –
Wichtige Aussagen für die KWK (2)

Strommarktdesign
[…] 

Um den zügigen Zubau gesicherter Leistung anzu-
reizen und den Atom- und Kohleausstieg abzusichern, 

werden wir in diesem Rahmen bestehende Instru-
mente evaluieren sowie wettbewerbliche und techno-
logieoffene Kapazitätsmechanismen und Flexibilitäten 

prüfen. Dazu zählen u. a. gesicherte Erneuerbaren-
Leistungen, hocheffiziente Gaskraftwerke mit Kraft-

Wärme-Kopplung im Rahmen der Weiter-
entwicklung des entsprechenden Gesetzes, ein 

Innovationsprogramm, um H2-ready-Gaskraftwerke 
auch an Kohlekraftwerkstandorten anreizen zu 

können, Speicher, Energieeffizienzmaßnahmen und 
Lastmanagement.

Wir werden Marktpreise bei der künftigen KWK-
Förderung angemessen berücksichtigen. 
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Koalitionsvertrag 2021 –
Wichtige Aussagen für die KWK (3)

Um – auch angesichts höherer CO2-Preiskomponenten – für sozial 
gerechte und für die Wirtschaft wettbewerbsfähige Energiepreise zu 

sorgen, werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage über den 
Strompreis beenden. Wir werden sie daher zum 1. Januar 2023 in 
den Haushalt übernehmen. Die Finanzierung übernimmt der EKF, 
der aus den Einnahmen der Emissionshandelssysteme (BEHG und
ETS) und einem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gespeist wird. 

Wir setzen uns insbesondere auf europäischer Ebene für einen ETS-
Mindestpreis sowie für die Schaffung eines zweiten Emissions-

handels für die Bereiche Wärme und Mobilität (ETS 2) ein.

Angesichts des derzeitigen Preisniveaus durch nicht CO2-
Preis-getriebene Faktoren halten wir aus sozialen Gründen 

am bisherigen BEHG-Preispfad fest.
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Koalitionsvertrag 2021 –
Wichtige Aussagen für die KWK (4)

Wir werden uns für eine flächendeckende kommunale 
Wärmeplanung und den Ausbau der Wärmenetze einsetzen. 

Wir streben einen sehr hohen Anteil Erneuerbarer Energien 
bei der Wärme an und wollen bis 2030 50 Prozent der Wärme 

klimaneutral erzeugen. 

[…] und ändern das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wie folgt: 
Zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der 

Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben 
werden; […]

[…] Wir wollen eine faire Teilung des zusätzlich zu den Heizkosten zu 
zahlenden CO2-Preises zwischen den Vermietern einerseits und Mieterinnen 

und Mietern andererseits erreichen. Wir wollen zum 1. Juni 2022 ein 
Stufenmodell nach Gebäudeenergieklassen einführen, das die Umlage des 

CO2-Preises nach BEHG regelt. Sollte dies zeitlich nicht gelingen, werden 
die erhöhten Kosten durch den CO2-Preis ab dem 1. Juni 2022 hälftig 

zwischen Vermieter und Mieterin bzw. Mieter geteilt.



3509.12.2021  · 06134-21 / 6904218. © BECKER BÜTTNER HELD 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater · PartGmbB

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.

Dr. Heiner Faßbender, BBH Köln
Tel +49 (0)221 650 25-450 www.die-bbh-gruppe.de
heiner.fassbender@bbh-online.de www.bbh-blog.de

twitter.com/BBH_online · instagram.com/die_bbh_gruppe


